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Entlastung für arbeitende Menschen.  
 Ab 1. Juli 2022 wird die 2. Einkommenssteuerstufe von 35 auf 30 Prozent gesenkt.

 Senkung der 3. Einkommensteuerstufe von 42% auf 40% ab Juli 2023.
 Für das gesamte Jahr 2022 herrscht rückwirkend der Mischsteuersatz von 32,5% und von ab 1. 

Jänner 2023 41%.

 Die Rückerstattung der SV wird rückwirkend ab Anfang 2021 erhöht. 
 Insgesamt zahlen Arbeitnehmer und Pensionisten bis zu 1230 Euro pro Jahr weniger Steuern.
 Erhöhung des Familienbonus von 1.500 auf 2.000 Euro pro Kind und Jahr ab 1. Juli 2022. Für 

Kinder ab dem  18. Geburtstag wird der Familienbonus von 500 auf 650 Euro pro Jahr erhöht. Der 
Kindermehrbetrag wird von 250 auf 450 Euro angehoben.

 Mitarbeiter-Beteiligungsmodell bis zu 3.000 Euro steuerfrei für die Arbeitnehmer. 

 

 
Steuerreform & Coronabonus!  
 

Entlastung für den Standort Österreich. 
 Unternehmen werden durch die KÖSt Senkung von 25% auf 23% bis 2024 (1% 2023, 1% 2024) 

entlastet.
 Durch den Investitionsfreibetrag können ab 2023 10% bzw. 15% bei Investitionen im Bereich der 

Ökologisierung als Betriebsausgabe geltend gemacht werden.
 Carbon Leakage: Entlastung für besonders CO2-intensive Unternehmen nach deutschem Vorbild
 Härtefallregelung: Entlastung für besonders belastete Betriebe
 Befreiung Eigenstromsteuer für erneuerbare Energie: Entlastung von 190 Mio. Euro bis 2025
 Anhebung Gewinnfreibetrag von 13% auf 15%
 Erhöhung Geringwertige Wirtschaftsgüter 800 auf 1.000 Euro ab 2023
 Wiedereinführung des Agrardiesels (pauschaliert)
 Förderung von energieautarken Bauernhöfen (€ 25 Mio.)

Einführung des regionalen Klimabonus. 
 Einführung eines „Regionalen Klimabonus“ in vier Stufen:   

o Unterste Stufe für den urbanen Raum, bis hin zur höchsten Stufe für den ländlichen Raum 
o Staffelung: 100 Euro, 133 Euro, 167 Euro und 200 Euro pro Jahr.  
o Für Kinder gibt es einen Aufschlag von 50% auf den “Regionalen Klimabonus“. 

 CO2-Bepreisung: 
o 30 Euro pro Tonne ab 2022; Pfad wie in Deutschland: 2023: 35; 2024: 45; 2025: 55 Tonnen 

(mit Energiepreisindex) 
o Regionale Bepreisung von Lebensmitteln 

 Sauber-Heizen Offensive mit einem Gesamtvolumen von 320 Mio. Euro: 
o Raus aus Öl und Gas: 180 Mio. Euro 
o Heizkesseltausch für Einkommensschwache 80 Mio. Euro 
o Förderpaket für  thermisch-energetische Sanierungen bei mehrgeschossiger Wohnbau 60 

Mio. Euro 
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Steuerfreier Corona-Bonus bis zu 3.000 Euro.

 Wie schon im Vorjahr ist es wieder möglich, dass ein steuerfreier Coronabonus ausbezahlt werden 
kann.

 Viele Dienstnehmer sind derzeit besonderen Belastungen auf Grund der COVID-19-Krisensituation  
ausgesetzt.

 Das ist ein Zeichen von Wertschätzung an die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und der 
Wirtschaft, die Außergewöhnliches geleistet haben und leisten und dafür von ihren Arbeitgebern 
extra belohnt werden sollen. 

 Eine Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist die, dass die Zahlungen in den Kalendermonaten 
Dezember 2021, Jänner oder Februar 2022 geleistet worden sind.   
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150 Euro-Einmalzahlung für sozial Bedürftige 

 Es wird eine 150 Euro-Einmalzahlung für Arbeitslose, Mindestsicherungs-, Ausgleichszulagen- und 
Studienbeihilfen-Bezieher geben.

 Rund 100 Millionen Euro sind für den Teuerungsausgleich – insbesondere wegen der steigenden 
Energiekosten – vorgesehen.   


